Satzung 

Paragraph 1: Name und Sitz 

1. Der Verein führt den Namen UWAKIKI, die Abkürzung für Umoja wa wanawake wa kijiji cha Kitahya. 

2. Sitz des Vereins ist Dresden. 

3. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Dresden eingetragen und trägt nach der Eintragung das Kürzel „e. V.“ hinter seinem Namen. 

Paragraph 2: Ziel des Vereins

1. Ziel des Vereins ist die Unterstützung und Förderung der Arbeit der Nichtregierungsorganisation (NRO) UWAKIKI in Tansania. Gleichzeitig wird ein interkultureller Austausch angestrebt. 

2. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Vereins, Benefizveranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Dia-Abende sowie Spendensammelaktionen durchzuführen. Des Weiteren wird ein regelmäßiger Austausch von deutschen Praktikanten zum tansanischen Partner organisiert (ggf. auch umgekehrt). 

3. Mit den vorhandenen Mitteln unterstützt der Verein die dauerhafte Anstellung einer Lehrerin und deren Weiterbildung vor Ort, die Ausweitung der Unterstützung der Pflegefamilien von Waisenkindern, die Einrichtung einer Essensküche für die eingeschriebenen Schüler sowie die Bereitstellung von Schulmaterialen, einer medizinischer Versorgung bzw. einer Versorgung mit Lebensmitteln.

Paragraph 3: Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Der Verein verfolgt keine parteipolitischen Ziele. 

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 


Paragraph 4: Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

· die Mitgliederversammlung und

· der Vorstand. 
Paragraph 5: Mitgliederversammlung 

1. Die Gesamtheit der Mitglieder bildet die Mitgliederversammlung (im folgenden MV genannt). 

2. Die ordentliche MV findet einmal jährlich statt. Die Einladung zu dieser erfolgt schriftlich, mit einer Frist von 30 Tagen unter Angabe der Tagesordnung.

3. Die MV hat insbesondere:
a.) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen, über die Entlastung des Vorstandes zu beschließen sowie einen neugewählten Vorstand zu bestätigen;
b.) über Vorlagen des Vorstandes und Anträge der Mitglieder zu beschließen;
c.) die Höhe der Beiträge und eventuelle Umlagen fest zu setzen. 

4. Die ordentliche MV ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen oder vertretenen Mitglieder beschlussfähig.

5. Die Beschlüsse der MV werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden, abstimmungsberechtigten Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 

6. Über jede MV ist ein Protokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Über Beschlüsse der Mitgliedervollversammlung sind die Mitglieder im nächsten Rundschreiben zu unterrichten.  


Paragraph 6: Der Vorstand

1. Zusammensetzung des Vorstandes 

Der Vorstand soll aus drei Personen bestehen: 

1. Dem ersten Vorsitzenden, der den Verein offiziell nach außen hin vertritt und leitet; 

2. Dem zweiten Vorsitzenden, der die Vertretung des ersten Vorsitzenden inne hat und diesen allgemein unterstützt; 

3. Dem Schatzmeister, der für die korrekte Buchführung und die allgemeine Verwaltung der Finanzen zuständig ist.

2. Wahl des Vorstandes 

Der Vorstand wird alle drei Jahre auf der Hauptversammlung von den Mitgliedern für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder reicht zur Wahl in ein Amt. Eine doppelte Amthaltung ist nicht gestattet.

3. Vertretungsberechtigung 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt und kann den Verein nach außen repräsentieren.

Paragraph 7: Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft des Vereins kann jede natürliche als auch juristische (z B. Institutionen, Organisationen oder Gruppen) Person erwerben, die bereit ist, die Ziele des Vereins zu bejahen und zu unterstützen.

2. Die Aufnahmeanträge sind mündlich oder schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die Anträge entscheidet. 

3. Die Mitgliedschaft ist erworben, wenn die Aufnahmeerklärung dem Antragsteller zugegangen ist und der innerhalb eines Monats fällige Erstbeitrag bezahlt wurde.

4. Austritt aus dem Verein - Mitglieder können jederzeit formlos aus dem Verein austreten. 

5. Ausschluss aus dem Verein - Der Ausschluss eines Mitgliedes ist nur dann möglich, wenn es rechtswidrig oder gegen das Vereinsziel handelt. In so einem Fall kann der Vorstand einstimmig beschließen, das Mitglied aus dem Verein auszuschließen.

Paragraph 8: Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Alle Mitglieder haben den gleichen Anspruch auf Unterrichtung, Beratung und Unterstützung durch den Verein in allen Angelegenheiten, die zu seinem Aufgabenkreis gehören. 

2. Das Stimm- und Wahlrecht beginnt mit der Volljährigkeit des Mitgliedes. 

3. Es sind Beiträge und Umlagen zu leisten, deren Höhe durch die Mitgliedervollversammlung festgelegt wird. Ermäßigung, Erlassen und Stundung von Beiträgen erfolgt durch den Vorstand.

4. Die Mitgliedschaft verpflichtet zu einem Mindestjahresbeitrag, dessen Höhe und Staffelung für jedes Geschäftsjahr von der Mitgliedervollversammlung festgesetzt wird. Die Mitgliedsbeiträge dienen zur Deckung der laufenden Kosten. 

Paragraph 9: Finanzen

1. Buchhaltung 

Es muss eine einfache Buchhaltung (Einnahmen/Ausgaben- Gegenüberstellung) geführt werden, für die der Schatzmeister zuständig ist. 

2. Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck laut § 2 verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Alle direkten Spenden sind für das Vereinsziel zu verwenden. Verwaltungskosten sind ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge zu decken. Sofern Mitgliedsbeiträge nicht zur Deckung der Unkosten der Vereinsaktivitäten benötigt werden, sollen diese als Spenden verwendet werden können.

Paragraph 10: Auflösung des Vereins und Verwendung des Vereinsvermögens 

1. Über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens kann nur eine Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen.
Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Vertretervollmachten sind bei einer Abstimmung über die Auflösung nicht zugelassen.

2. Bei Auflösung des Vereins fällt das vorhandene Vermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft.

Paragraph 11: Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Dresden, den 1.6.07
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